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1100-1-1 

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Abgeordnetengesetzes 
Vom 30. Juli 1987 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird: 

§1 

Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mit
glieder des Bayerischen Landtags - -Bayerisches 
Abgeordnetengesetz - (BayRS 1100-1-1), zuletzt ge
ändert durch Gesetz vom 15. Mai 1986 (GVBl S. 65), 
wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 5 Abs.1 wird die Zahl,,7402" durch die Zahl 
,,7610" ersetzt. 

2. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird die Zahl,,4144" durch die Zahl 
,,4219" ersetzt; 

b) in 'Absatz 5 werden die Zahlen ,,1855" durch 
,,1889", ,,928" durch ,,945", ,,874" durch ,,890", 
,,656" durch ,,668" ersetzt. 

§2 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1987 in Kraft. 

München, den 30. Juli 1987 

Der Bayerische Ministerpräsident 

In Vertretung 

Dr. Karl Hili e r m eie r 
Stellvertreter des Ministerpräsidenten 

und Staatsminister für Arbeit und 
Sozialordnung 
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111-2-1 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes 

über die Erstattung von Wahlkampfkosten 
für Landtagswahlen 

Vom 30. Juli 1987 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird: 

§1 

Das Gesetz über die Erstattung von Wahlkampf
ko·:;ten für Landtagswahlen (BayRS 111-2-1), geän
d.' rt durch Gesetz vom 22. Februar 1985 (GVBI S. 16), 
w d wie folgt geändert: 

In /\rt. 3 Abs. 2 wird Satz 2 aufgehoben. 

§2 

Dieses Gesetz tritt am 1. September 1987 in Kraft. 

München, den 30. Juli 1987 

Der Bayerische Ministerpräsident 

In Vertretung 

Dr. Karl HilI e r m eie r 
Stellvertreter des Ministerpräsidenten 

und Staatsminister für Arbeit und 
Sozialordnung 

792-1-E 

Gesetz 
zur Änderung des Bayerischen Jagdgesetzes 

Vom 30. Juli 1987 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird: 

§1 

Das Bayerische Jagdgesetz - BayJG - (BayRS 
792-1-E) wird wie folgt geändert: 

1. Art. 13 erhält folgende Fassung: 

,,Art. 13 

Aufgaben und räumlicher Wirkungsbereich 
der Hegegemeinschaften 

(1) Die Revierinhaber von zusammenhängen
den Jagdrevieren, die einen bestimmten Lebens
raum für das Wild umfassen, können eine Hege
gemeinschaft bilden, um eine ausgewogene Hege 
der vorkommenden Wildarten und eine einheit
liche großräumige Abschußregelung zu ermög
lichen (§ 10a Abs. l des Bundesjagdgesetzes). 

(2) lZU den Aufgaben einer Hegegemeinschaft 
zählen insbesondere 

1. Hegernaßnahmen in den einzelnen J agdrevie
ren abzustimmen und gemeinsam durchzu
führen, 

2. bei der Wildbestandsermittlung mitzuwirken, 

3. die Abschußplanvorschläge aufeinander abzu
stimmen, 

4. auf die Erfüllung der Abschußpläne hinzuwir-
ken. 

2An den Beratungen der Hegegemeinschaften, 
bei denen sich die Mitglieder auch vertreten las
sen können, sind die Jagdvorstände der beteilig
ten Jagdgenossenschaften und die Inhaber der 
verpachteten Eigenjagdreviere zu beteiligen. 
3Soweit Abschußpläne vom Revierinhaber nicht 
im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand oder 
dem Inhaber des Eigenjagdreviers aufgestellt 
worden sind, hat die Hegegemeinschaft auf eine 
einvernehmliche Abschußplanung hinzuwirken 
(§ 21 Abs. 2 Sätze 3 und 4 des Bundesjagdgesetzes 

. und Art. 32 Abs. 1 Satz 1 dieses Gesetzes). 

(3) Die Mitglieder der Hegegemeinschaft wäh
len in der Regel aus dem Kreis der ihr angehö
renden Revierinhaber für eine bestimmte Amts
zeit einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter, 
die zuverlässig, jagdlich erfahren und mit den 
Verhältnissen in der Hegegemeinschaft vertraut 
sein sollen. 

(4) IDas Staatsministerium ~ür Ern~hru~g, 
Landwirtschaft und Forsten WIrd ermachtIgt, 
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlas
sen über die Abgrenzung des räumlichen Wir
kungsbereichs der Hegegemeinschaften und die 
Mitwirkung der anerkannten Vereinigungen der 
Jäger (Art. 51) dazu, ferner über die Abgabe von 
Empfehlungen der Hegegemeinschaften zur Ab
schußplanung und ihre Mitwirkung bei der Er-
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füllung der Abschußpläne. 2Dabei kann die Zu
ständigkeit für die Abgrenzung des räumlichen 
Wirkungsbereichs der Hegegemeinschaften auf 
nachgeordnete Jagdbehörden übertragen wer
den. 

(5) Beteiligt sich ein Revierinhaber nicht an 
der Hegegemeinschaft. so gibt der Vorsitzende 
der Hegegemeinschaft. in deren räumlichen Wir
kungsbereich das Jagdrevier liegt. eine Empfeh
lung zur Abschußplanung ab. die dem Revierin
haber und der Jagdgenossenschaft oder. bei ver
pachteten Eigenjagdrevieren. dem Inhaber des 
Eigenjagdreviers sowie der Jagdbehörde zuzulei
ten ist." 

2. Dem Art. 28 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) 1 Die Erteilung des Jagdscheins ist von dem 
Nachweis einer ausreichenden J agdhaftpflicht
versicherung (§ 17 Abs. 1 Nr.4 des Bundesjagdge
setzes) abhängig zu machen. 2Besteht keine aus
reichende Versicherung. so ist ein erteilter Jagd
schein unverzüglich der zuständigen J agdbehör
de abzuliefern. 3Erfährt diese auf andere Weise. 
daß keine ausreichende Versicherung besteht. so 
hat sie den Jagdschein unverzüglich nach § 18 
Satz 1 des Bundesjagdgesetzes für ungültig zu 
erklären und einzuziehen. 4Zuständige Stelle im 
Sinn des § 158c Abs. 2 des Gesetzes über den Ver
sicherungsvertrag ist die für den Entzug des 
Jagdscheins zuständige Jagdbehörde. 5Kennt der 
Versicherer diese nicht. so ist die Anzeige an die 
Jagdbehörde zu richten. die den Jagdschein er
teilt hat." 

3. Art. 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 wird "Greifvögeln. Eulen" 
durch "Fasanen" ersetzt. 

bb) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. die Jagd mit Schlageisen auszuüben. 
die nach oben nicht verblendet sind .... 

cc) Nummer 5 erhält folgende Fassung: 

,,5. die Jagd auf Schalenwild. mit Ausnah
me von Schwarzwild. als Treibjagd 
auszuüben .... 

b) Es wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt: 

,,(4) Das Verbot des § 19 Abs. 1 Nr. 10 des 
Bundesjagdgesetzes gilt nicht für Kirrungen." 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 
4. Art. 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Sätze 2 und 3 erhalten folgende 
Fassung: 

,,2Bei der Abschußplanung ist neben der kör
perlichen Verfassung des Wildes vorrangig 
der Zustand der Vegetation, insbesondere der 
Waldverjüngung zu berücksichtigen. 3Den zu
ständigen Forstbehörden ist vorher Gelegen
heit zu geben. sich auf der Grundlage 'eines 
forstlichen Gutachtens über eingetretene 
Wildschäden an forstlich genutzten Grund
stücken zu äußern und ihre Auffassung zur 
Situation der Waldverjüngung darzulegen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die Jagdbehörde trifft die zur Erfüllung 
des Abschußplans erforderlichen Anord
nungen." 

bb) In Satz 3 wird der Schlußpunkt durch ei
nen Strichpunkt ersetzt und folgender 
Satzteil angefügt: 

.,Art. 32 Satz 2 des Bayerischen Verwal
tungszustellungs- und Vollstreckungsge
setzes gilt nicht." 

c) Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die Jagdbehörde kann vom Revierinhaber 
verlangen. ihr oder einem von ihr Beauftrag
ten das erlegte Wild oder Teile desselben 
vorzulegen." 

d) Es wird folgender Absatz 9 angefügt: 

,,(9) Ohne Abschußplan bejagt werden darf 
Schalenwild in Gebieten. in denen die Hege 
auf Grund einer Verordnung nach Absatz 8 
Nr.3 untersagt ist." 

5. Art. 33 Abs. 1 Nr.4 wird aufgehoben. 

6. In Art. 42 Abs. 1 Nr. 1 wird nach "Frettchen" 
eingefügt: 

"sowie Beizvögel". 

7. Dem Art. 43 Abs. 3 wird folgender Satz 2 ange
fügt: 

"Das gilt nicht für Rotwild. das auf Grund einer 
Rechtsverordnung nach Art. 32 Abs. 8 Nr. 3 nicht 
gehegt werden darf." 

8. Art. 50 wird wie folgt geändert: 

a) in Absatz 2 wird das Wort "Naturschutzes" er
setzt durch die Worte "Natur- und Waldschut
zes". 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Der Jagdbeirat bei der höheren Jagdbe
hörde besteht aus deren Vertreter als Vorsit
zendem und aus neun Mitgliedern. nämlich 
aus zwei der Jagdgenossenschaften und je ei
nem Vertreter der Landwirtschaft. der staatli
chen und privaten Forstwirtschaft. der Teich
und Fischereiwirtschaft. der Jäger. des Natur
schutzes und Waldschutzes." 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) IDer Jagdbeirat bei der obersten Jagd
behörde besteht aus deren Vertreter als Vor
sitzendem und aus 14 Mitgliedern. 2Von die
sen müssen drei den Jagdgenossenschaften. 
je zwei der Landwirtschaft und den Jägern so
wie je ein Mitglied der staatlichen und priva
ten Forstwirtschaft. den Berufsjägern. der Fi
scherei, dem Tierschutz. dem Naturschutz und 
Waldschutz angehören." 

9. Art. 56 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 4 Buchst. c erhält folgende Fassung: 

"c) die Jagd mit Schlageisen. die nach oben 
nicht verblendet sind. auszuüben .... 
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b) Nummer 4 Buchst. e erhält folgende Fassung: 

"e) die Jagd auf Schalenwild, mit Ausnahme 
von Schwarzwild, als Treibjagd ausübt,". 

c) In Nummer 13 wird nach ,,Art. 43 Abs. 3" 
eingefügt: 

"Satz 1". 
d) In Nummer 15 wird ,,Art. 29 Abs. 4 Satz 1" 

durch ,,Art. 29 Abs. 5 Satz 1" ersetzt. 

§2 

Dieses Gesetz tritt am 1. September 1987 in Kraft. 

München, den 30. Juli 1987 

Der Bayerische Ministerpräsident 

In Vertretung 

Dr. Karl Hillermeier 
Stellvertreter des Ministerpräsidenten 

und Staatsminister für Arbeit und 
Sozialordnung 
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